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Elfte Verordnung  
zur Änderung der  

SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung
Vom 3. November 2020

Auf Grund des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. 
Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) geändert worden ist, verordnet 
der Senat:

Artikel 1 
Änderung der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung

Die SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung vom 23. Juni 2020 
(GVBl. S. 562), die zuletzt durch Verordnung vom 29. Oktober 2020 
(GVBl. S. 842) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 7 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 Buchstabe c werden die Wörter „einer betreu-

enden Personen“ durch die Wörter „einer betreuenden 
Person“ ersetzt.

bb) In Satz 4 werden nach dem Wort „Absatz“ die Wörter 
„und Absatz 7a“ eingefügt.

b) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 7a eingefügt:
„(7a) Gedeckte Sportanlagen (Sporthallen) dürfen nur ge-

öffnet werden, soweit dies erforderlich ist
a) für den Sport des in § 5 Absatz 7 Satz 2 Buchstabe b ge-

nannten Personenkreises,
b) für den Pferdesport in dem unter Tierschutzgesichts-

punkten zwingend erforderlichen Umfang.
Ansonsten bleiben sie geschlossen.“

2. § 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Gaststätten mit der besonderen Betriebsart Diskotheken 

und ähnliche Betriebe im Sinne des Gaststättengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1998 (BGBl. I 
S. 3418), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. 
März 2017 (BGBl. I S. 420) geändert worden ist, dürfen nicht 
für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Sie dürfen Speisen 
und Getränke zur Abholung oder zur Lieferung anbieten. Für die 
Abholung sind geeignete Vorkehrungen zur Steuerung der Kauf-
abwicklung und zur Vermeidung von Menschenansammlungen 
zu treffen. Auch in anderen Gaststätten sind Tanzveranstaltun-
gen nicht zulässig.“

3. § 8 wird wie folgt gefasst: 

„§ 8 
Häusliche Quarantäne für Ein- und Rückreisende  

aus dem Ausland; Beobachtung
(1) Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg aus dem 

Ausland in das Land Berlin einreisen und sich zu einem beliebi-
gen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor Einreise in einem 
Risikogebiet im Sinne des Absatzes 4 aufgehalten haben, sind 
verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem 
Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine 
Absonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben und sich 
für einen Zeitraum von zehn Tagen nach ihrer Einreise ständig 
dort abzusondern; dies gilt auch für Personen, die zunächst in 
ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist 
sind. Den in Satz 1 genannten Personen ist es in diesem Zeit-
raum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die 
nicht ihrem Hausstand angehören. Die unverzügliche Durchrei-
se auf direktem Weg ohne Übernachtung in einem Risikogebiet 
gilt nicht als Aufenthalt im Sinne von Satz 1.

(2) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflich-
tet, unverzüglich nach der Einreise das für sie zuständige  
Gesundheitsamt zu kontaktieren und auf das Vorliegen der  
Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 hinzuweisen. Werden vom 
Beförderer Aussteigekarten im Sinne der Anlage 2 der vom 
Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat sowie dem 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur erlas-
senen Anordnungen betreffend den Reiseverkehr nach Feststel-
lung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch 
den Deutschen Bundestag vom 29. September 2020 (BAnz AT 
29.09.2020 B2) ausgeteilt, ist die Verpflichtung nach Satz 1 
durch Abgabe an den Beförderer, im Fall von Abschnitt I Num-
mer 1 Satz 5 dieser Anordnungen an die mit der polizeilichen 
Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragte Be-
hörde zu erfüllen. Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen 
sind ferner verpflichtet, das zuständige Gesundheitsamt unver-
züglich zu informieren, wenn typische Symptome einer Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, 
Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust innerhalb von 
zehn Tagen nach der Einreise bei ihnen auftreten.
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4. bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte 
Personen, 
a) die im Land Berlin ihren Wohnsitz haben und die sich 

zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufsausübung, 
ihres Studiums oder Ausbildung an ihre Berufsaus-
übungs-, Studien- oder Ausbildungsstätte in ein Risiko-
gebiet nach § 8 Absatz 4 begeben und regelmäßig, min-
destens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurück-
kehren (Grenzpendler), oder

b) die in einem Risikogebiet nach § 8 Absatz 4 ihren Wohn-
sitz haben und die sich zwingend notwendig zum Zweck 
ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Ausbil-
dung in das Land Berlin begeben und regelmäßig, min-
destens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurück-
kehren (Grenzgänger);

die zwingende Notwendigkeit sowie die Einhaltung ange-
messener Schutz- und Hygienekonzepte sind durch den 
Arbeitgeber, Auftraggeber oder die Bildungseinrichtung zu 
bescheinigen.

(3) Von § 8 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind,
1. Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung

a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, insbe-
sondere Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, unterstüt-
zendes medizinisches Personal und 24-Stunden-Betreu-
ungskräfte,

b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
c) der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege und
d) der Funktionsfähigkeit von kritischen Infrastrukturen
zwingend notwendig ist; die zwingende Notwendigkeit ist 
durch den Dienstherrn, Arbeitgeber oder Auftraggeber zu 
bescheinigen,

2. Personen, die einreisen 
a) zum Zwecke des Besuchs von Verwandten ersten oder 

zweiten Grades, des nicht dem gleichen Hausstand an-
gehörigen Ehegatten oder Lebensgefährten oder eines 
gemeinsamen oder geteilten Sorge oder Umgangsrechts, 

b) auf Grund einer dringenden medizinischen Behandlung 
oder

c) des Beistands oder zur Pflege schutz- oder hilfebedürfti-
ger Personen, 

3. Personen, die sich für bis zu fünf Tage zwingend notwendig 
und unaufschiebbar beruflich veranlasst, wegen ihrer Aus-
bildung oder ihres Studiums in einem Risikogebiet nach § 8 
Absatz 4 aufgehalten haben oder in das Bundesgebiet ein-
reisen; die zwingende Notwendigkeit ist durch den Arbeit-
geber, Auftraggeber oder die Bildungseinrichtung zu be-
scheinigen, 

4. Personen, die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung 
und Nachbereitung internationaler Sportveranstaltungen 
durch das jeweilige Organisationskomitee akkreditiert wer-
den oder von einem Bundessportfachverband zur Teilnahme 
an Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen eingeladen sind 
oder

5. Personen, die als Urlaubsrückkehrer aus einem Risikogebiet 
im Sinne des § 8 Absatz 4 zurückreisen und die unmittelbar 
vor Rückreise in ihrem Urlaubsort einen Test mit negativem 
Ergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 durchgeführt haben, sofern 
a) auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Bundes-

republik Deutschland und der betroffenen nationalen Re-
gierung vor Ort besondere epidemiologische Vorkehrun-
gen (Schutz- und Hygienekonzept) für einen Urlaub in 
diesem Risikogebiet getroffen wurden (siehe Internetseite 
des Auswärtigen Amtes unter www.auswaertiges-amt.de 
sowie des Robert Koch-Instituts unter www.rki.de),

(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Absatz 1 
Satz 1 erfassten Personen der Beobachtung durch das zuständige 
Gesundheitsamt.

(4) Risikogebiet im Sinne des Absatzes 1 ist ein Staat oder 
eine Region außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, für den 
oder die zum Zeitpunkt der Einreise in die Bundesrepublik 
Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Co-
ronavirus SARS-CoV-2 besteht. Die Einstufung als Risikoge-
biet erfolgt mit Ablauf des ersten Tages nach Veröffentlichung 
durch das Robert Koch-Institut im Internet unter der Adresse 
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete, nachdem das Bun-
desministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat darüber ent-
schieden haben.“

4. § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9 
Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne

(1) Von § 8 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind Personen, die nur 
zur Durchreise in das Land Berlin einreisen; diese haben das 
Gebiet des Landes Berlin auf dem schnellsten Weg zu verlassen, 
um die Durchreise abzuschließen. 

(2) Von § 8 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind, 
1. Personen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs mit Nach-

barstaaten weniger als 24 Stunden in einem Risikogebiet 
nach § 8 Absatz 4 aufgehalten haben oder nur für bis zu 24 
Stunden in das Bundesgebiet einreisen, 

2. deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung
a) der Pflege diplomatischer und konsularischer Beziehun-

gen, insbesondere als Mitglieder des diplomatischen 
und konsularischen Dienstes, von Volksvertretungen 
und Regierungen, 

b) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung 
und Verwaltung des Bundes, der Länder und der Kom-
munen,

c) der Funktionsfähigkeit der Verfassungsorgane des Bun-
des und der Länder, 

d) der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen 
Union und internationaler Organisationen oder

e) der länderübergreifenden Kriminalitätsbekämpfung durch 
Polizeibehörden

zwingend notwendig ist; die zwingende Notwendigkeit ist 
durch den Dienstherrn oder Arbeitgeber zu prüfen und 
schriftlich zu bescheinigen, oder

3. bei Aufenthalten im Land Berlin von weniger als 72 Stunden 
a) Personen, die einreisen zum Zwecke des Besuchs von 

Verwandten ersten oder zweiten Grades, des nicht dem 
gleichen Hausstand angehörigen Ehegatten oder Le-
bensgefährten oder eines gemeinsamen oder geteilten 
Sorge oder Umgangsrechts,

b) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekon-
zepte Personen, deren Tätigkeit für die Gewährleistung 
überlebenswichtiger medizinischer Versorgung, insbe-
sondere im Bereich Transplantationsmedizin, zwingend 
erforderlich und unabdingbar ist, und dies durch den 
Dienstherrn, Arbeitgeber oder Auftraggeber bescheinigt 
wird, 

c) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekon-
zepte Personen, die beruflich bedingt grenzüberschrei-
tend Personen, Waren oder Güter auf der Straße, der 
Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren,

d) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekon-
zepte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Luft-, 
Schiffs-, Bahn-, oder Busverkehrsunternehmen oder als 
Besatzung von Flugzeugen, Schiffen, Bahnen oder Bus-
sen im Rahmen ihrer Tätigkeit, 
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5. Nach § 9 wird folgender § 9a eingefügt:

„§ 9a  
Verkürzung der häuslichen Quarantäne

(1) Die Absonderung nach § 8 Absatz 1 Satz 1 endet frühes-
tens am fünften Tag nach der Einreise, wenn eine Person über 
ein negatives Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 auf Papier oder in einem elektroni-
schen Dokument in deutscher, englischer oder französischer 
Sprache verfügt und sie dieses innerhalb von zehn Tagen nach 
der Einreise dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen 
unverzüglich vorlegt. 

(2) Die zu Grunde liegende Testung darf frühestens am fünf-
ten Tag nach der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland 
vorgenommen worden sein. Der zu Grunde liegende Test muss 
die Anforderungen des Robert Koch-Instituts, die im Internet 
unter der Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests veröffent-
licht sind, erfüllen.

(3) Die Person muss das ärztliche Zeugnis für mindestens 
zehn Tage nach Einreise aufbewahren.

(4) Die Absonderung nach § 8 Absatz 1 Satz 1 wird für die 
Dauer, die zur Durchführung eines Tests nach Absatz 1 erforder-
lich ist, ausgesetzt.

(5) Die Person nach Absatz 1 hat zur Durchführung eines er-
neuten Tests eine Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum aufzu-
suchen, wenn binnen zehn Tagen nach Einreise typische Symp-
tome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV2 wie 
Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksver-
lust auftreten.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Personen, die unter § 9 
Absatz 4 Nummer 4 fallen, entsprechend.“

6. § 12 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) Nach Nummer 13 wird folgende Nummer 13a eingefügt:

„13a.   entgegen § 5 Absatz 7a Satz 1 gedeckte Sportanlagen 
(Sporthallen) öffnet und keine Ausnahme nach Buch-
stabe a oder Buchstabe b vorliegt,“

b) Nummer 27 wird wie folgt gefasst:
„27.   entgegen § 7 Absatz 2 Satz 1 als verantwortliche Be-

treiberin oder verantwortlicher Betreiber eine Gaststät-
te mit der besonderen Betriebsart Diskotheken und 
ähnliche Betriebe für den Publikumsverkehr öffnet 
oder keine Vorkehrungen zur Steuerung der Kauf-
abwicklung oder zur Vermeidung von Menschen-
ansammlungen trifft,“

c) Nummer 28 wird wie folgt gefasst:
„28.   entgegen § 7 Absatz 2 Satz 3 als verantwortliche Be-

treiberin oder verantwortlicher Betreiber einer Gast-
stätte Tanzveranstaltungen durchführt,“

d) In Nummer 35 wird die Angabe „§ 9 Absatz 1 bis 4“ durch 
die Angabe „§ 9 Absatz 1 bis 5“ ersetzt.

e) In Nummer 36 werden die Wörter „14 Tagen“ durch die 
Wörter „zehn Tagen“ und die Angabe „§ 9 Absatz 1 bis 4“ 
durch die Angabe „§ 9 Absatz 1 bis 5 oder § 9a“ ersetzt.

f) In Nummer 39 wird die Angabe „§ 9 Absatz 6“ durch die 
Angabe „§ 9 Absatz 7“ ersetzt.

g) Nach Nummer 39 wird folgende Nummer 39a eingefügt:
„39a.   entgegen § 9 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b oder 

Nummer 4 Buchstabe a oder Buchstabe b eine Be-
scheinigung nicht wahrheitsgemäß ausstellt,“

h) In Nummer 40 wird die Angabe „§ 9 Absatz 6“ durch die 
Angabe „§ 9 Absatz 7“ ersetzt.

i) In Nummer 41 werden die Angabe „§ 9 Absatz 5 Satz 2“ 
durch die Angabe „§ 9 Absatz 6 Satz 2“ und die Wörter „14 
Tagen“ durch die Wörter „zehn Tagen“ ersetzt.

b) die Infektionslage in dem jeweiligen Risikogebiet der 
Nichterfüllung der Verpflichtung nach § 8 Absatz 1 
Satz 1 nicht entgegensteht und 

c) das Auswärtige Amt nicht wegen eines erhöhten Infek-
tionsrisikos eine Reisewarnung unter https://www. 
auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und- 
sicherheitshinweise für die betroffene Region ausge-
sprochen hat.

Satz 1 gilt nur, soweit die Personen über ein negatives Test-
ergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 auf Papier oder in einem elektronischen Doku-
ment in deutscher, englischer oder französischer Sprache verfü-
gen und sie dieses innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise 
der zuständigen Behörde auf Verlangen unverzüglich vorlegen. 
Die zu Grunde liegende Testung darf entweder höchstens 48 
Stunden vor Einreise vorgenommen worden sein oder muss bei 
der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen 
werden. Der zu Grunde liegende Test muss die Anforderungen 
des Robert Koch-Instituts, die im Internet unter der Adresse 
https://www.rki.de/covid-19-tests veröffentlicht sind, erfüllen. 
Das Testergebnis nach Satz 2 ist für mindestens zehn Tage nach 
Einreise aufzubewahren.

(4) Von § 8 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind
1. Personen nach § 54a Infektionsschutzgesetz,
2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne des NATO- 

Truppenstatuts, des Truppenstatuts der NATO-Partnerschaft 
für den Frieden (PfP-Truppenstatut) und des Truppenstatuts 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-Truppen-
statut), die zu dienstlichen Zwecken nach Deutschland ein-
reisen oder dorthin zurückkehren, oder

3. Polizeivollzugsbeamte, die aus dem Einsatz und aus einsatz-
gleichen Verpflichtungen aus dem Ausland zurückkehren, 
und

4. Personen, die zum Zweck einer mindestens dreiwöchigen 
Arbeitsaufnahme in das Bundesgebiet einreisen, wenn am 
Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den ersten 
zehn Tagen nach ihrer Einreise gruppenbezogen betriebliche 
Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermei-
dung außerhalb der Arbeitsgruppe ergriffen werden, die 
einer Absonderung nach § 8 Absatz 1 Satz 1 vergleichbar 
sind, sowie das Verlassen der Unterbringung nur zur Aus-
übung ihrer Tätigkeit gestattet ist. Der Arbeitgeber zeigt die 
Arbeitsaufnahme vor ihrem Beginn bei der zuständigen Be-
hörde an und dokumentiert die ergriffenen Maßnahmen 
nach Satz 1. Das zuständige Gesundheitsamt hat die Ein-
haltung der Voraussetzungen nach Satz 1 zu überprüfen.

(5) Über Absatz 1 bis 3 hinaus können in begründeten Fällen 
durch das zuständige Gesundheitsamt Befreiungen von § 8 Ab-
satz 1 Satz 1 zugelassen werden, sofern dies unter Abwägung 
aller betroffenen Belange und epidemiologischer Aspekte ver-
tretbar ist.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, soweit die dort bezeichne-
ten Personen keine typischen Symptome einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen 
oder Geruchs- und Geschmacksverlust aufweisen. Die Person 
nach Absatz 2 bis 5 hat zur Durchführung eines Tests einen Arzt 
oder ein Testzentrum aufzusuchen, wenn binnen zehn Tagen 
nach Einreise typische Symptome einer Infektion mit dem Coro-
navirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Ge-
ruchs- und Geschmacksverlust auftreten.

(7) § 8 Absatz 2 gilt nicht für Personen, die sich nach ihrer 
Einreise in das Land Berlin unmittelbar in staatlicher Unterbrin-
gung befinden, soweit die Verpflichtungen nach § 8 Absatz 2 
durch eine andere Stelle wahrgenommen werden. Die Unter-
bringung in behördlicher Betreuung hat unter Einhaltung der 
Vorgaben der für Gesundheit zuständigen Senatsver waltung und 
des jeweils zuständigen Gesundheitsamtes zu erfolgen.“
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Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. November 2020

Der Senat von Berlin

Dr. Klaus  L e d e r e r
Bürgermeister

Dilek  K a l a y c i 
Senatorin für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung
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Auf Grund des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom  
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) geändert worden ist,  
in Verbindung mit § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 5 Absatz 3 Satz 2  
der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung vom 23. Juni 2020 
(GVBl. S. 562), die zuletzt durch Verordnung vom 29. Oktober 2020 
(GVBl. S. 842) geändert worden ist, verordnet die Senatsverwaltung 
für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung: 

1. Teil 
Allgemeiner Teil

§ 1 
Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für alle im Land Berlin zugelassenen Kran-
kenhäuser.

2. Teil 
Besuchsregelungen

§ 2 
Personen mit Covid-19-Symptomen

Personen mit Symptomen, die auf eine Erkrankung mit  
Covid-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des  
Robert Koch-Instituts hinweisen, dürfen Patientinnen und Patienten 
nicht besuchen. Ausnahmen von Satz 1 können in besonders begrün-
deten Einzelfällen ausschließlich durch schriftliche Genehmigung 
des jeweiligen Krankenhauses zugelassen werden. 

§ 3 
Regelungen des Besuchs von Patientinnen und Patienten

(1) Patientinnen und Patienten dürfen einmal am Tag durch eine 
Person für eine Stunde Besuch empfangen.

(2) Patientinnen und Patienten unter 16 Jahren, Schwerstkranke 
und Sterbende unterliegen keinen Beschränkungen für den Empfang 
von Besuch. 

(3) Besuche durch mit der Seelsorge betrauten Personen und 
durch Urkundspersonen sind stets zulässig. Gleiches gilt für gesetz-
lich vorgesehene Anhörungen.

§ 4 
Regelungen für die Begleitung und den Besuch Gebärender  

und von Müttern mit Neugeborenen 
(1) Gebärende dürfen sich zur Geburt in einem Krankenhaus 

durch eine Person eigener Wahl begleiten lassen. Die begleitende 
Person im Sinne von Satz 1 ist eine nicht zum diensthabenden medi-
zinischen Personal im Krankenhaus gehörende Person.

(2) Neugeborene und deren Mütter dürfen einmal am Tag durch 
eine Person für eine Stunde Besuch empfangen. Geschwister des 
Neugeborenen unter 16 Jahren dürfen die besuchende Person nach 
Satz 1 begleiten.

(3) § 3 Absatz 2 und 3 bleibt unberührt.

§ 5 
Einschränkungen der Besuchsregelung 

Die Leitung des Krankenhauses kann im Rahmen einer Gefähr-
dungsabschätzung für die Patientinnen und Patienten mit Genehmi-
gung des jeweils zuständigen Gesundheitsamtes für einzelne Statio-

nen oder Bereiche des Krankenhauses die Besuchsregelung nach § 3 
Absatz 1 und Absatz 2, soweit Schwerstkranke betroffen sind, und 
nach § 4 einschränken oder ein Besuchsverbot festlegen. Maßnah-
men nach Satz 1 sind an den einschlägigen Empfehlungen des  
Robert Koch-Instituts zu orientieren, dürfen nur zeitlich befristet 
erfolgen und sind gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde an-
zuzeigen. 

3. Teil  
Versorgung von an Covid-19 erkrankten Patientinnen  

und Patienten in zugelassenen Krankenhäusern

§ 6 
Durchführung planbarer Aufnahmen, Operationen und Eingriffe, 

Bevorratung  persönlicher Schutzausrüstung
(1) Zugelassene Krankenhäuser dürfen vorbehaltlich der Rege-

lungen des Absatzes 2 planbare Aufnahmen, Operationen und Ein-
griffe unter der Voraussetzung durchführen, dass Reservierungs- und 
Freihaltevorgaben eingehalten werden und notwendige Personal-
ressourcen und Schutzausrüstungen vorhanden sind.

(2) In allen Notfallkrankenhäusern und Notfallzentren dürfen 
unter Einhaltung der vorgegebenen Reservierungs- und Freihalte-
quoten nur noch medizinisch dringliche planbare Aufnahmen, Ope-
rationen und Eingriffe bei Patientinnen und Patienten durchgeführt 
werden. Medizinisch dringlich sind insbesondere Operationen und 
Eingriffe,
1. die geeignet sind, potentiell oder im Verdachtsfall einer redu-

zierten Lebenserwartung entgegenzuwirken, 
2. deren Verschiebung potentiell oder im Verdachtsfall zu einer re-

duzierten Lebenserwartung oder zu einer dauerhaften und un-
verhältnismäßigen Funktionseinschränkung führen würde oder

3. deren Verschiebung potentiell oder im Verdachtsfall mit einer 
unzumutbaren Einschränkung der Lebensqualität einhergehen 
würde. 

Soweit unter Einhaltung der Vorgaben nach Satz 1 und 2 hinaus 
noch weitere intensivmedizinische Betten mit maschineller Beat-
mungsmöglichkeit zur Verfügung stehen, dürfen Operationen und 
Eingriffe durchgeführt werden, wenn anschließend die intensivme-
dizinischen Betten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit nicht länger als 12 Stunden belegt werden.

(3) Absatz 1 und 2 gilt nicht für Psychiatrische Krankenhäuser 
und psychiatrische Fachabteilungen der bezirklichen Pflichtverord-
nung nach § 3 in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über Hilfen und 
Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten vom 17. Juni 2016 
(GVBl. S. 336).

(4) Die zugelassenen Krankenhäuser müssen in ihrem Schutz- 
und Hygienekonzept durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, 
dass ein ausreichender Vorrat an persönlicher Schutzausrüstung vor-
handen ist, der die stationäre Behandlung von an Covid-19 erkrank-
ten Patientinnen und Patienten sechs Monate lang ab Inkrafttreten 
dieser Verordnung sicherstellt.

§ 7 
Behandlung von an Covid-19 erkrankten Patientinnen und  

Patienten in Notfallkrankenhäusern und Notfallzentren
(1) Notfallkrankenhäuser und Notfallzentren sind grundsätzlich 

im Rahmen ihres Versorgungsauftrages zur stationären Aufnahme 
und Behandlung von an Covid-19 erkrankten Patientinnen und  
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Patienten verpflichtet. Die intensivmedizinische Behandlung von an 
Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patienten ist den Notfallkran-
kenhäusern und Notfallzentren nach Maßgabe dieser Verordnung 
vorbehalten.

(2) Die Notfallkrankenhäuser und Notfallzentren sind zur inten-
sivmedizinischen Behandlung von an Covid-19 erkrankten Patien-
tinnen und Patienten in drei Level eingeteilt. Die Einteilung ergibt 
sich aus der Anlage zu dieser Verordnung.

(3) Die Notfallkrankenhäuser und Notfallzentren der Level 1 und 
2 übernehmen vorrangig die intensivmedizinische Behandlung von 
an Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patienten.

§ 8  
Intensivmedizinische Betten mit maschineller  

Beatmungsmöglichkeit, Reservierungs- und Freihaltequoten
(1) Die Reservierungs- und Freihaltequoten beziehen sich auf die 

bis zum 6. Februar 2020 bestehenden und die bis zum 30. September 
2020 gemäß § 21 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), 
das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Oktober 2020 
(BGBl. I S. 2115) geändert ist, geschaffenen intensivmedizinischen 
Betten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit.

(2) Die Vorgabe zur Reservierung von intensivmedizinischen 
Betten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit verpflichtet Notfall-
krankenhäuser und Notfallzentren, der festgelegten Reservieruns-
quote entsprechende Betten ausschließlich mit an Covid-19 erkrank-
ten Patientinnen und Patienten zu belegen. 

(3) Die Vorgabe zur Freihaltung von intensivmedizinischen  
Betten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit erlaubt den zugelas-
senen Krankenhäusern der festgelegten Freihaltequote entsprechen-
de Betten für maximal 12 Stunden mit Notfallpatientinnen oder  
-patienten zu belegen und nach Ablauf von 12 Stunden wieder zur 
Behandlung bereitzustellen. 

§ 9 
Vorgaben zu Reservierungs- und Freihaltequoten

(1) Für die intensivmedizinische Behandlung von an Covid-19 
erkrankten Patientinnen und Patienten sind in den Notfallkranken-
häusern und Notfallzentren der Level 1 und 2 
1. 10 Prozent der in dem jeweiligen Notfallkrankenhaus oder Not-

fallzentrum bestehenden intensivmedizinischen Betten mit ma-
schineller Beatmungsmöglichkeit zu reservieren und 

2. 5 Prozent der in dem jeweiligen Notfallkrankenhaus oder Not-
fallzentrum bestehenden intensivmedizinischen Betten mit  
maschineller Beatmungsmöglichkeit freizuhalten, mindestens 
jedoch ein intensivmedizinisches Bett mit maschineller Beat-
mungs möglichkeit.

(2) In den Notfallkrankenhäusern des Level 3 sind
1. 5 Prozent der in dem jeweiligen Notfallkrankenhaus bestehen-

den intensivmedizinischen Betten mit maschineller Beatmungs-
möglichkeit für die Zuverlegung von intensivmedizinisch zu 
versorgenden Patientinnen und Patienten aus den Notfallkran-
kenhäusern und Notfallzentren der Level 1 und 2 

und
2. 5 Prozent der ordnungsbehördlich zum 30. Juni 2020 genehmig-

ten Betten des jeweiligen Notfallkrankenhauses für die Zuver-

legung von nicht intensivmedizinisch zu versorgenden an  
Covid-19 erkrankter Patientinnen und Patienten aus den Notfall-
krankenhäusern und Notfallzentren der Level 1 und 2 freizuhal-
ten.

(3) Zugelassene Krankenhäuser, die nicht Notfallkrankenhaus 
oder Notfallzentrum sind und über mehr als 99 ordnungsbehördlich 
zum 30. Juni 2020 genehmigte Betten verfügen, müssen 10 Prozent 
dieser Betten für die Zuverlegung von nicht intensivmedizinisch zu 
versorgenden an Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patienten 
aus den Notfallkrankenhäusern und Notfallzentren der Level 1 und 
2 freihalten. 

(4) Sobald die nach Absatz 1 Nummer 1 reservierten intensivme-
dizinischen Betten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit der 
Notfallkrankenhäuser und Notfallzentren der Level 1 und 2 zu  
85 Prozent mit an Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patienten 
belegt sind, erhöht sich die nach Absatz 1 Nummer 1 festgelegte 
Reservierungsquote um 10 Prozent. Die Reservierungsquote erhöht 
sich notwendigenfalls mehrfach jeweils um weitere 10 Prozent, so-
bald die Auslastung der reservierten intensivmedizinischen Betten 
auch bezogen auf die jeweils erhöhte Reservierungsquote erneut 85 
Prozent erreicht.

(5) Sobald sich die Reservierungsquote nach Absatz 1 Nummer 1 
in Notfallkrankenhäusern und Notfallzentren der Level 1 und 2 nach 
Maßgabe des Absatz 4 auf 30 Prozent erhöht, steigt die nach Ab-
satz 2 Nummer 1 festgelegte Freihaltequote in den Notfallkranken-
häusern des Level 3 auf 10 Prozent. 

(6) Über die Erhöhung der Reservierungs- und Freihaltequoten 
nach Absatz 4 und 5 informiert die für Gesundheit zuständige  
Senatsverwaltung die betroffenen Notfallkrankenhäuser und Not-
fallzentren. 

§ 10  
Meldepflichten zugelassener Krankenhäuser

Zugelassene Krankenhäuser sind verpflichtet, Fallzahlen und Be-
legungsdaten gemäß § 8 Absatz 5 des Rettungsdienstgesetzes vom 
8. Juli 1993, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Sep-
tember 2016 (GVBl. S. 762) geändert worden ist, über den Interdis-
ziplinären Versorgungsnachweis (IVENA) täglich bis 12 Uhr zu 
melden. 

4. Teil Schlussregelungen

§ 11 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft; zugleich tritt die Kranken-
haus-Covid-19-Verordnung vom 13. Oktober 2020 (GVBl. S. 777), 
die zuletzt durch Verordnung vom 27. Oktober 2020 (GVBl. S. 838) 
geändert worden ist, außer Kraft. Diese Verordnung tritt mit Ablauf 
des 30. November 2020 außer Kraft. 

Berlin, den 3. November 2020

Senatsverwaltung für Gesundheit,  
Pflege und Gleichstellung

Dilek  K a l a y c i
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Anlage zu § 7 Absatz 2

Level 1 Charité – Universitätsmedizin Berlin Campus Mitte
Charité – Universitätsmedizin Berlin Campus Virchow-Klinikum
Charité – Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin

Level 2 Caritas Klinik Maria Heimsuchung Pankow
DRK Kliniken Berlin-Köpenick
DRK Kliniken Berlin Mitte
DRK Kliniken Berlin Westend
Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau
Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe
Helios Klinikum Berlin-Buch
Helios Klinikum Emil von Behring
Martin-Luther-Krankenhaus
Sana Klinikum Lichtenberg
Sankt Gertrauden Krankenhaus
St. Joseph Krankenhaus Tempelhof
Unfallkrankenhaus Berlin
Vivantes – Auguste-Viktoria Krankenhaus
Vivantes – Humboldt-Klinikum
Vivantes – Klinikum im Friedrichshain
Vivantes – Klinikum Neukölln
Vivantes – Klinikum Spandau

Level 3 17 Standorte der übrigen Notfallkrankenhäuser
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